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Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie

Frau Abgeordnete Katharina Günther-Wünsch (CDU)
über
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

Antwort
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/10663
vom 18. Januar 2022
über Lernstandserhebungen
___________________________________________________________________________

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie
folgt:

1. Welche Lernstandserhebungen wurden zu Beginn des Schuljahres 2021/22 in welchen Jahr-
gängen erhoben? Bitte aufgelistet nach Schulform, Jahrgang und verwendeter Lernstandser-
hebung.

Zu 1.: Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie hat sowohl für die
allgemeinbildenden als auch für die beruflichen Schulen je eine Handrei-
chung I zur Verwendung des Budgets für Schulen „Stark trotz Corona“ heraus-
gegeben.
In beiden Handreichungen wurden die Schulen verpflichtet, die Lernstände zu
Beginn des Schuljahres 2021/2022 für alle Schülerinnen und Schüler in allen all-
gemeinbildenden und beruflichen Bildungsgängen mindestens in den sprach-
lichen und mathematischen Basiskompetenzen sowie in fach- oder lernfeld-
bezogenen und überfachlichen Kernkompetenzen zu erheben. Es liegt in der
Eigenverantwortung der Schule, die Instrumente zur Lernstandserhebung aus-
zuwählen. Mit beiden Handreichungen haben die Schulen einen Überblick
über mögliche Instrumente zur Identifizierung von Lernrückständen erhalten.
Neben den dort aufgeführten Instrumenten besteht ausdrücklich die Möglich-
keit, Verlagsmaterialien oder bereits schulintern entwickelte Materialien zu
nutzen. Die Übersichten aus den Handreichungen sind den Anlagen 1 und 2
zu entnehmen. Eine Erhebung, welche Schulen in welchen Bildungsgängen

Senatsverwaltung fÜr Bildung, Jugend und Familie

Frau Abgeordnete Katharina GÜnther—WÜnsch (CDU)
Über
den Prasidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

Über Senatskanzlei - G Sen -

Antwort
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/10663
vom l8. Januar 2022
Über Lernstandserhebungen

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie
folgt:

I. Welche Lernstandserhebungen wurden zu Beginn des Schuljahres 2021/22 in welchen Jahr-
gangen erhoben? Bitte aufgelistet nach Schulform, Jahrgang und verwendeter Lernstandser-
hebung.

Zu l.: Die Senatsven/valtung fÜr Bildung, Jugend und Familie hat sowohl fÜr die
allgemeinbildenden als auch fÜr die beruflichen Schulen je eine Handrei-
chung I zur Verwendung des Budgets fÜr Schulen „Stark trotz Corona“ heraus-
gegeben.
In beiden Handreichungen wurden die Schulen verpflichtet, die Lernstande zu
Beginn des Schuljahres 2021/2022 fÜr alle SchÜlerinnen und SchÜler in allen all-
gemeinbildenden und beruflichen Bildungsgangen mindestens in den sprach-
lichen und mathematischen Basiskompetenzen sowie in fach- oder Iernfeld-
bezogenen und Überfachlichen Kernkompetenzen zu erheben. Es liegt in der
Eigenverantwortung der Schule, die Instrumente zur Lernstandserhebung aus-
zuwahlen. Ivlit beiden Handreichungen haben die Schulen einen Überblick
Über mögliche Instrumente zur Identifizierung von LernrÜckstanden erhalten.
Neben den dort aufgefÜhrten Instrumenten besteht ausdrÜcklich die Möglich-
keit, Verlagsmaterialien oder bereits schulintern entwickelte Materialien zu
nutzen. Die Übersichten aus den Handreichungen sind den Anlagen l und 2
zu entnehmen. Eine Erhebung, welche Schulen in welchen Bildungsgangen



2

letztendlich welche Instrumente eingesetzt haben, wurde nicht vorgenom-
men.

2. Welche Grundschulen haben die Ergebnisse ihrer Lernstandserhebungen gemeldet? Bitte
aufgelistet nach Bezirk und Schulnummer.
3. Welche weiterführenden Schulen haben die Ergebnisse ihrer Lernstandserhebungen ge-
meldet? Bitte aufgelistet nach Bezirk und Schulnummer.

Zu 2. und 3.: Die Rückmeldung von Ergebnissen der Lernstandserhebungen ist
nicht vorgesehen. Instrumente zur Erfassung von Lernständen geben Lehrkräf-
ten individuelle und auf die Lerngruppe bezogene diagnostische Informatio-
nen für die interne Verwendung, z.B. zur Ableitung von Fördermaßnahmen
und als Grundlage für lernprozessbegleitende Feedbackgespräche. Die best-
mögliche individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler steht hier im
Vordergrund, ein zentrales flächendeckendes Bildungsmonitoring über Lern-
rückstände ist damit nicht intendiert. Im Rahmen des Bund-Länder-Programms
zum Abbau von Lernrückständen werden in diesem Schuljahr zwei lernpro-
zessbegleitende Feedbackgespräche mit allen Schülerinnen und Schülern ge-
führt, um bei Unterstützungsbedarf gemeinsam mit allen Akteuren die indivi-
duelle Förderung zu planen.

4. Welche Konsequenzen zieht der Senat aus den Ergebnissen der Lernstandserhebungen für
die Grundschulen?
5. Welche Konsequenzen zieht der Senat aus den Ergebnissen der Lernstandserhebungen für
die weiterführenden Schulen?

Zu 4. und 5.: Mit der oben genannten Handreichung für die allgemeinbilden-
den Schulen sind den Schulen Hinweise zum Umgang mit den Ergebnissen der
Lernstandserhebungen gegeben worden, um das Programm „Stark trotz
Corona“ für den „Abbau von Lernrückständen“ zielgerichtet zu nutzen. Als
Zielstellung ist dort beschrieben: Die finanziellen Ressourcen aus dem Aufhol-
programm sollen genutzt werden, um die bisherigen Anstrengungen von Lehr-
kräften und pädagogischen Fachkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schü-
lern zur Verbesserung von schulischen Leistungen zu unterstützen.
Dabei soll vorrangig am Abbau von Rückständen bei den mathematischen
und sprachlichen Basiskompetenzen gearbeitet werden. Darüber hinaus ist
auch die Förderung weiterer fachbezogener Kernkompetenzen möglich. Zu-
dem soll auch die soziale Kompetenzentwicklung der Kinder und Jugendli-
chen gefördert und ihnen Gelegenheiten zum sozialen Lernen und Erholungs-
möglichkeiten geboten werden
Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie geht davon aus, dass
es an jeder Schule Kinder und Jugendliche gibt, die nach diesen Schwerpunk-
ten zu fördern sind. Deshalb nehmen alle Schulen am Programm teil. Die Iden-

Ietztendlich welche Instrumente eingesetzt hoben, wurde nicht vorgenom-
men.

2. Welche Grundschulen hoben die Ergebnisse ihrer Lernstdndserhebungen gemeldet? Bitte
dufgelistet noch Bezirk und Schulnummer.
3. Welche weiterführenden Schulen hoben die Ergebnisse ihrer Lernstdndserhebungen ge—
meldet? Bitte oufgelistet noch Bezirk und Schulnummer.

Zu 2. und 3.: Die Rückmeldung von Ergebnissen der Lernstdndserhebungen ist
nicht vorgesehen. Instrumente zur Erfdssung von Lernstdnden geben LehrkrÖf-
ten individuelle und duf die Lerngruppe bezogene didgnostische Informdtio-
nen für die interne VenNendung, z.B. zur Ableitung von Fördermdßndhmen
und dls Grundldge für Iernprozessbegleitende Feedbdckgespröche. Die best-
mögliche individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler steht hier im
Vordergrund, ein zentrdles flächendeckendes Bildungsmonitoring über Lern-
rückstdnde ist domit nicht intendiert. Im Rohmen des Bund-LÖnder—Progromms
zum Abbdu von Lernrückstdnden werden in diesem Schuljdhr zwei lernpro-
zessbegleitende Feedbdckgesprdche mit dllen Schülerinnen und Schülern ge-
führt, um bei Unterstützungsbeddrf gemeinsdm mit dIIen Akteuren die indivi-
duelle Förderung zu pldnen.

4. Welche Konsequenzen zieht der Sendt dus den Ergebnissen der Lernstdndserhebungen für
die Grundschulen?
5. Welche Konsequenzen zieht der Sendt dus den Ergebnissen der Lernstdndserhebungen für
die weiterführenden Schulen?

Zu 4. und 5.: Ivlit der oben gendnnten Hondreichung für die dllgemeinbilden-
den Schulen sind den Schulen Hinweise zum Umgdng mit den Ergebnissen der
Lernstdndserhebungen gegeben worden, um dds Progrdmm „Stdrk trotz
Corond“ für den „Abbdu von Lernrückstdnden“ zielgerichtet zu nutzen. Als
Zielstellung ist dort beschrieben: Die findnziellen Ressourcen dus dem Aufhol-
progrdmm sollen genutzt werden, um die bisherigen Anstrengungen von Lehr-
kröften und pdddgogischen chkrÖften, Eltern sowie Schülerinnen und Schü-
lern zur Verbesserung von schulischen Leistungen zu unterstützen.
Ddbei soll vorrdngig dm Abbdu von Rückständen bei den mdthemdtischen
und sprochlichen Bdsiskompetenzen gedrbeitet werden. Ddrüber hindus ist
duch die Förderung weiterer fdchbezogener Kernkompetenzen möglich. Zu-
dem soll duch die sozidle Kompetenzentwicklung der Kinder und Jugendli-
chen gefördert und ihnen Gelegenheiten zum sozidlen Lernen und Erholungs-
mÖichkeiten geboten werden
Die Senotsverwoltung für Bildung, Jugend und dilie geht ddvon dus, ddss
es dn jeder Schule Kinder und Jugendliche gibt, die noch diesen Schwerpunk-
ten zu fördern sind. Deshdlb nehmen dlle Schulen dm Progrdmm teil. Die Iden-
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tifizierung von zu fördernden Schülerinnen und Schülern ist pädagogische Auf-
gabe der Schulen wie auch die Organisation geeigneter Maßnahmen unter
Nutzung des zusätzlich zur Verfügung stehenden Budgets.

6. Bekommen die Grundschulen zusätzliche Ressourcen auf Grundlage der Ergebnisse ihrer
Lernstandserhebungen und wenn ja, welche und für welche Bereiche?
7. Bekommen die weiterführenden Schulen zusätzliche Ressourcen auf Grundlage ihrer Lern-
standserhebungen und wenn ja, welche und für welche Bereiche?

Zu 6. und 7.: Im Rahmen des Bund-Länderprogramms zum Aufholen für Kinder
und Jugendliche nach Corona, das in Berlin unter dem Namen „Stark trotz
Corona“ umgesetzt wird, erhalten alle Schulen ein Schulbudget. Die Höhe des
Schulbudgets richtet sich nicht nach den Ergebnissen der Lernstandserhebun-
gen, sondern nach der Schülerzahl einer Schule (Faktor 1). Darüber hinaus er-
hält jede Schule zur Abfederung eines möglichen Aufwuchses der Schülerzah-
len einen Betrag von 600 Euro (Faktor 3). Außerdem erhalten im Rahmen des
Schulbudgets „Stark trotz Corona“ ca. 20 % der öffentlichen allgemeinbilden-
den Schulen, in denen mehr als 50 % der Schülerinnen und Schüler Leistungen
unterhalb des Mindeststandards bei VERA 3 gezeigt haben, mehr als 20 % der
Schülerinnen und Schüler die Schule ohne Schulabschluss verlassen haben
oder den Bildungsgang Integrierte Berufsausbildungsvorbereitung (IBA) an
den öffentlichen beruflichen Schulen besuchen, einen Zusatzbetrag (Faktor
2).
Bei den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen dient das Schuljahr
2018/2019 als Berechnungsgrundlage für den Zusatzbetrag. Bei den berufli-
chen Schulen werden in der Basisberechnung die Auszubildenden in Teilzeit
anteilig mit 2/5 berechnet und alle anderen Schülerinnen und Schüler voll-
ständig.
Für die Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt erfolgt eine
gesonderte Berechnung: Aufgrund der meist geringen Anzahl der Schülerin-
nen und Schülern erhalten diese Schulen für die Primarstufe einen schulbezo-
genen Betrag. Ab der Jahrgangsstufe 7 erfolgt die Berechnung gemäß den
oben genannten Kriterien, d.h. Faktoren1 und 3. Für die zielgleich unterrich-
tenden Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt wird auch zu-
sätzlich noch der Faktor 2 berücksichtigt.

Die Schulleitungen können über ihr Schulbudget „Stark trotz Corona“ Verträge
mit Trägern oder Einzelpersonen schließen, die Förderangebote an den Schu-
len umsetzen. Die Mittel der Schulbudgets sind wie folgt zu verwenden:

- Mindestens 70 % der Mittel müssen auf Förderangebote im Programm-
schwerpunkt A verwendet werden.

- Bis maximal 30 % der Mittel können für Angebote im Programmschwer-
punkt B

tifizierung von zu fördernden Schülerinnen und Schülern ist pöddgogische Auf-
gdbe der Schulen wie duch die Orgdnisotion geeigneter Mdßndhmen unter
Nutzung des zusötzlich zur Verfügung stehenden Budgets.

6. Bekommen die Grundschulen zusötzliche Ressourcen duf Grundldge der Ergebnisse ihrer
Lernstondserhebungen und wenn jo, welche und für welche Bereiche?
7. Bekommen die weiterführenden Schulen zusötzliche Ressourcen duf Grundldge ihrer Lern-
stondserhebungen und wenn jd, welche und für welche Bereiche?

Zu 6. und 7.: Im Rohmen des Bund-Lönderprogrdmms zum Aufholen für Kinder
und Jugendliche noch Corond, dds in Berlin unter dem Nomen „Stdrk trotz
Corond“ umgesetzt wird, erholten dlle Schulen ein Schulbudget. Die Höhe des
Schulbudgets richtet sich nicht noch den Ergebnissen der Lernstdndserhebun-
gen, sondern noch der Schülerzohl einer Schule (Foktor l). Ddrüber hindus er-
höltjede Schule zur Abfederung eines möglichen Aufwuchses der Schülerzoh-
len einen Betrdg von 600 Euro (Foktor 3). Außerdem erholten im Rohmen des
Schulbudgets „Stdrk trotz Corond“ co. 20 % der öffentlichen dllgemeinbilden-
den Schulen, in denen mehr dls 50 % der Schülerinnen und Schüler Leistungen
unterhdlb des Mindeststdnddrds bei VERA 3 gezeigt hoben, mehr Cl|S 20 % der
Schülerinnen und Schüler die Schule ohne Schuldbschluss verldssen hoben
oder den Bildungsgdng Integrierte Berufsousbildungsvorbereitung (IBA) dn
den öffentlichen beruflichen Schulen besuchen, einen Zusotzbetrdg (Foktor
2).
Bei den öffentlichen dllgemeinbildenden Schulen dient dds Schuljohr
2018/2019 Cl|S Berechnungsgrundldge für den Zusotzbetrog. Bei den berufli-
chen Schulen werden in der Bdsisberechnung die Auszubildenden in Teilzeit
dnteilig mit 2/5 berechnet und dlle dnderen Schülerinnen und Schüler voll-
stöndig.
Für die Schulen mit sonderpöddgogischem Förderschwerpunkt erfolgt eine
gesonderte Berechnung: Aufgrund der meist geringen Anzohl der Schülerin-
nen und Schülern erholten diese Schulen für die Primdrstufe einen schulbezo-
genen Betrog. Ab der Johrgdngsstufe 7 erfolgt die Berechnung gemöß den
oben gendnnten Kriterien, d.h. dtorenl und 3. Für die zielgleich unterrich-
tenden Schulen mit sonderpöddgogischem Förderschwerpunkt wird duch zu-
sötzlich noch der dtor 2 berücksichtigt.

Die Schulleitungen können über ihr Schulbudget „Stdrk trotz Corond“ Vertröge
mit Trögern oder Einzelpersonen schließen, die Förderongebote dn den Schu-
len umsetzen. Die Mittel der Schulbudgets sind wie folgt zu venNenden:

- Mindestens 70 % der Mittel müssen duf Förderongebote im Progromm-
schwerpunkt A verwendet werden.

- Bis mdximdl 30 % der Mittel können für Angebote im Progrommschwer-
punktB
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oder für Sachmittel verwendet werden; im Einzelfall kann dieses Budget
auch höher liegen.

- Es sollen ca. 20-25 % der Schülerinnen und Schüler mit den Förderange-
boten erreicht werden.

- Bevorzugt Berücksichtigung finden Schülerinnen und Schüler aus Über-
gangs- und Abschlussklassen sowie der gymnasialen Oberstufe.

- Es besteht eine Dokumentationspflicht hinsichtlich der Reichweite der
Maßnahmen (Anzahl der erreichten Schülerinnen und Schüler und Zeit-
einheiten pro Person).

- Sachmittelausgaben sollen in der Regel 20 % des Budgets der Schule
nicht überschreiten.

Folgende Fördermaßnahmen können über die Schulbudgets realisiert wer-
den:

- Temporäre Lerngruppen zur Förderung von Basiskompetenzen in den
Kernfächern, berufsbildendenden Kompetenzen bzw. Leitthemen (Geis-
tige Entwicklung), in Deutscher Gebärdensprache (Gehörlose), in dem
blindenspezifischen Curriculum (Blinde), zur sozialen Interaktion (Autis-
mus, Emotionale und soziale Entwicklung), Bewegung und Mobilität
(Körperbehinderung) sowie zur sprachlichen Entwicklung (Sonderpäda-
gogischer Förderbedarf Sprache)

- Temporäre Lerngruppen für den Abbau von Lernrückständen in den
Kernfächern Mathematik, Deutsch und erste Fremdsprache

- Temporäre Lerngruppen zum Abbau von Lernrückständen in den Kern-
fächern der gymnasialen Oberstufe

- Lerntherapeutische Angebote
- Temporäre Lerngruppen zum Abbau von Lernrückständen in den Kern-

fächern Latein und Altgriechisch in Bildungsgängen der Gymnasien
- Wochenendschulen
- Ergänzende Lernförderung
- Lerncoaching
- Übernahme von Kosten für ergänzende Lernförderung bei Kindern ohne

Berechtigung von den Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets zu
partizipieren

- Maßnahmen im Bereich der beruflichen Bildung
- Assistenz schulischer Praktika bei schwerer Behinderung
- Verstärkung und Vertiefung von Angeboten, die schulübergreifend or-

ganisiert werden (z.B. Sommerschule)
- Mentoring „Ich helf Dir jetzt!“
- Mentoring durch Studierende

oder für Sochmiffel verwendef werden; im Einzelfoll konn dieses Budgef
ouch höher liegen.

- Es sollen cd. 20-25 % der Schülerinnen und Schüler mif den Förderdnge-
bofen erreichf werden.

- Bevorzugf Berücksichfigung finden Schülerinnen und Schüler dus Über-
gongs- und Abschlussklossen sowie der gymndsiolen Obersfufe.

- Es besfehf eine Dokumenfofionspflichf hinsichflich der Reichweife der
lvldßndhmen (Anzohl der erreichfen Schülerinnen und Schüler und Zeif-
einheifen pro Person).

- Sdchmiffelousgoben sollen in der Regel 20 % des Budgefs der Schule
nichf überschreifen.

Folgende Fördermoßnohmen können über die Schulbudgefs reolisierf wer-
den:

- Temporöre Lerngruppen zur Förderung von Bosiskompefenzen in den
Kernfdchern, berufsbildendenden Kompefenzen bzw. Leiffhemen (Geis-
fige Enfwicklung), in Deufscher Gebördensproche (Gehörlose), in dem
blindenspezifischen Curriculum (Blinde), zur sozidlen Inferokfion (Aufis-
mus, Emofiondle und sozidle Enfwicklung), Bewegung und Mobiliföf
(Körperbehinderung) sowie zur sprochlichen Enfwicklung (Sonderpödd-
gogischer Förderbeddrf Sproche)

- Temporöre Lerngruppen für den Abbdu von Lernrücksfönden in den
Kernfdchern Mdfhemdfik, Deufsch und ersfe Fremdsprdche

- Temporöre Lerngruppen zum Abbdu von Lernrücksfönden in den Kern-
fÖchern der gymnosiolen Obersfufe

- Lernfheropeufische Angebofe
- Temporöre Lerngruppen zum Abbdu von Lernrücksfönden in den Kern-

fÖchern Lofein und Alfgriechisch in Bildungsgdngen der Gymnosien
- Wochenendschulen
- Ergönzende Lernförderung
- Lerncooching
- Übernohme von Kosfen für ergÖnzende Lernförderung bei Kindern ohne

Berechfigung von den Leisfungen des Bildungs- und Teilhobepokefs zu
pdrfizipieren

- Moßnohmen im Bereich der beruflichen Bildung
- Assisfenz schulischer Prokfiko bei schwerer Behinderung
- Versförkung und Verfiefung von Angebofen, die schulübergreifend or-

gonisierf werden (z.B. Sommerschule)
- Menforing „Ich helf Dirjefzf!“
- Menforing durch Sfudierende



5

- Handlungsorientierte Lernerfahrungen in umwelt- und naturnahen Ler-
numfeldern
Für die allgemeinbildenden Schulen können Programme, die zum sozia-
len Lernen, zur Demokratieerziehung, zur Förderung des sozialen Wohl-
befindens in der Schule oder zur Gewaltprävention bereits an Schulen
konzeptuell verankert und somit bekannt sind, implementiert oder ver-
stärkt werden.

Maßnahmen für den Bereich der beruflichen Schulen sind:
- Ergänzende Lernförderung
- Sprachförderung für neu Zugewanderte
- Jugendsozialarbeit
- NFTE - Entrepreneurship Education

8. Überlegt der Senat den Grundschulen Entschlackungen im Rahmenlehrplan zu ermögli-
chen, um so mehr Zeit für das Aufholen der Lernrückstände zu ermöglichen?
9. Überlegt der Senat den weiterführenden Schulen Entschlackungen im Rahmenlehrplan zu
ermöglichen, um so mehr Zeit für das Aufholen der Lernrückstände zu ermöglichen?

Zu 8. und 9.: Das Land Berlin verfügt über sehr aktuelle und auf die allgemei-
nen länderübergreifenden Bildungsstandards fokussierte Rahmenlehrpläne
(RLP). Sowohl der RLP 1-10 Berlin Brandenburg als auch die RLP der Sekundar-
stufe II (inklusive der RLP für berufliche Schulen) beschreiben Kompetenzen,
die im Unterricht erworben werden sollen und beinhalten neben ausgewähl-
ten verpflichtend einzubeziehenden Inhalten vielfältige Alternativvorschläge.
Damit ermöglichen die Rahmenlehrpläne schulinterne Schwerpunktsetzungen
und die Einbeziehung ausgewählter aktueller, lebensnaher Inhalte. Schon
2020 sind pandemiebedingt folgende Grundsätze für schulinterne Schwer-
punktsetzungen kommuniziert worden:

- Schwerpunktsetzungen sind an den Themen und Inhalten zu orientieren,
die in der nächsthöheren Jahrgangsstufe bzw. für das Erreichen der Bil-
dungsstandards und das Bestehen der Abschlussprüfungen unabding-
bar sind.

- Gleiche oder ähnliche Kompetenzen müssen nicht immer parallel in
mehreren Fächern entwickelt und vertieft werden, sondern innerhalb
von Lernbereichen und Doppeljahrgangsstufen können einander er-
gänzende Aufteilungen vorgenommen und Schwerpunkte gesetzt wer-
den.

- Spielräume im RLP, wie z.B. Wahlthemen, können zugunsten von ver-
pflichtenden Anteilen weggelassen werden.

- Für Kompetenzen, die spiralcurricular immer wieder aufgegriffen und er-
weitert werden, sind Schwerpunktsetzungen für einzelne Jahrgangsstu-
fen anzustreben.

- Hondlungsorienfierfe Lernerfohrungen in umwelf- und nofurnohen Ler-
numfeldern
Für die ollgemeinbildenden Schulen können Progromme, die zum sozio-
Ien Lernen, zur Demokrofieerziehung, zur Förderung des soziolen Wohl-
befindens in der Schule oder zur Gewolfprövenfion bereifs on Schulen
konzepfuell veronkerf und somif bekonnf sind, implemenfierf oder ver-
sförkf werden.

Moßnohmen für den Bereich der beruflichen Schulen sind:
- Ergönzende Lernförderung
- Sprochförderung für neu Zugewonderfe
- Jugendsoziolorbeif
- NFTE - Enfrepreneurship Educofion

8. Überlegf der Senof den Grundschulen Enfschlockungen im Rohmenlehrplon zu ermögli-
chen, um so mehr Zeif für dos Aufholen der Lernrücksfönde zu ermöglichen?
9. Überlegf der Senof den weiferführenden Schulen Enfschlockungen im Rohmenlehrplon zu
ermöglichen, um so mehr Zeif für dos Aufholen der Lernrücksfönde zu ermöglichen?

Zu 8. und 9.: Dos Lond Berlin verfügf Über sehr okfuelle und ouf die ollgemei-
nen Iönderübergreifenden Bildungssfondords fokussierfe Rohmenlehrplöne
(RLP). Sowohl der RLP l-lO Berlin Brondenburg ols ouch die RLP der Sekundor—
sfufe II (inklusive der RLP für berufliche Schulen) beschreiben Kompefenzen,
die im Unferrichf erworben werden sollen und beinholfen neben ousgewöhl-
fen ver|oflichfend einzubeziehenden Inholfen vielfölfige Alfernofivvorschlöge.
Domif ermöglichen die Rohmenlehrplöne schulinferne Schwerpunkfsefzungen
und die Einbeziehung ousgewöhlfer okfueller, Iebensnoher Inholfe. Schon
2020 sind pondemiebedingf folgende Grundsöfze für schulinferne Schwer-
punkfsefzungen kommunizierf worden:

- Schwerpunkfsefzungen sind on den Themen und Inholfen zu orienfieren,
die in der nöchsfhöheren Johrgongssfufe bzw. für dos Erreichen der Bil-
dungssfondords und dos Besfehen der Abschlussprüfungen unobding-
bordnd.

— Gleiche oder öhnliche Kompefenzen müssen nichf immer porollel in
mehreren Föchern enfwickelf und verfieff werden, sondern innerholb
von Lernbereichen und Doppeljohrgongssfufen können einonder er-
gönzende Auffeilungen vorgenommen und Schwerpunkfe gesefzf wer-
den.

— Spielröume im RLP, wie z.B. Wohlfhemen, können zugunsfen von ver-
pflichfenden Anfeilen weggelossen werden.

- Für Kompefenzen, die spirolcurriculor immer wieder oufgegriffen und er-
weiferf werden, sind Schwerpunkfsefzungen für einzelne Johrgongssfu—
fen onzusfreben.
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Um weitere Unterrichtszeit zu generieren, wurden und werden weitere Maß-
nahmen ergriffen, die die Ausgestaltung von Übergängen zwischen den
Schulstufen sowie die Schwerpunktsetzungen in Prüfungen und anderen Leis-
tungsfeststellungen betreffen. Dazu steht das Land Berlin im Rahmen der Kul-
tusministerkonferenz im engen Austausch mit anderen Ländern, um vergleich-
bare Schulabschlüsse zu sichern.

10. Zieht der Senat veränderte Regelungen für die Übergänge an die weiterführenden Schu-
len für die 6. Klässler in Erwägung und wenn ja, welche?
11. Zieht der Senat veränderte Regelungen für Gymnasiasten für das Bestehen des Probejah-
res in Erwägung und wenn ja, welche?

Zu 10. und 11.: Die Richtlinien der Regierungspolitik des Senats sehen vor, dass
der Übergang an Integrierten Sekundarschulen (ISS) und Gemeinschaftsschu-
len (GemS) reformiert wird, um die Heterogenität an den übernachgefragten
Schulen zu erhöhen.

Auch der Übergang an Gymnasien soll demnach umgestaltet werden, indem
das Probejahr und das Abschulen nach nicht bestandenem Probejahr durch
geeignete Maßnahmen zur Eignungsfeststellung für Kinder ohne Gymnasial-
empfehlung ersetzt und die Gymnasien umfassend bei der Umsetzung unter-
stützt werden.

Entsprechende Konzepte werden derzeit geprüft.

12. Zieht der Senat veränderte Abschlussprüfungen für den BBR und MSA im Schuljahr 2021/22
in Erwägung und wenn ja, welche?

Zu 12.: Für die schriftlichen Prüfungen zum Mittleren Schulabschluss (MSA), die
zeitgleich und inhaltlich identisch mit Brandenburg durchgeführt werden, und
für die Vergleichenden Arbeiten zum Erreichen der Berufsbildungsreife (BBR)
im Land Berlin wurden am 19. März 2021 für die Schuljahre 2021/2022 und
2022/2023 allen Schulleitungen Hinweise zu den Schwerpunkten übermittelt.
Damit erfolgte eine Reduktion der abzuprüfenden Kompetenzbereiche, um
mehr Lernzeit im Unterricht zu generieren. Zusätzlich sind die Umfänge der Prü-
fungsarbeiten reduziert worden, um die Schülerinnen und Schüler in der Prü-
fungssituation psychisch zu unterstützen.
Im Fach erste Fremdsprache werden im Schuljahr 2021/2022 im Rahmen der
schriftlichen Prüfung zur erweiterten Berufsbildungsreife und zum mittleren
Schulabschluss die Kompetenzbereiche Hörverstehen und Leseverstehen
überprüft. Abweichend von § 34 Absatz 1 Nummer 3 der Sekundarstufe I-Ver-
ordnung wird die schriftliche Prüfung nicht durch eine Überprüfung der
Sprechfertigkeit ergänzt. Abweichend von § 39 Absatz 4 Satz 1 sind im Schul-
jahr 2021/2022 bei der Durchführung des schriftlichen Teils der Prüfung der ers-

Um weitere Unterrichtszeit zu generieren, wurden und werden weitere Mdß-
nohmen ergriffen, die die Ausgestdltung von Übergdngen zwischen den
Schulstufen sowie die Schwerpunktsetzungen in Prüfungen und dnderen Leis-
tungsfeststellungen betreffen. Ddzu steht dds Ldnd Berlin im Rohmen der Kul-
tusministerkonferenz im engen Austdusch mit dnderen Löndern, um vergleich-
bdre Schuldbschlüsse zu sichern.

iO. Zieht der Sendt verönderte Regelungen für die Übergönge on die weiterführenden Schu—
Ien für die 6. Klössler in Erwögung und wenn jo, welche?
i i . Zieht der Sendt verdnderte Regelungen für Gymnosiosten für dds Bestehen des Probejdh-
res in Erwögung und wenn jd, welche?

Zu lO. und l l .: Die Richtlinien der Regierungspolitik des Sendts sehen vor, ddss
der Übergdng dn Integrierten Sekunddrschulen (ISS) und Gemeinschdftsschu-
Ien (GemS) reformiert wird, um die Heterogenitöt dn den übernochgefrdgten
Schulen zu erhöhen.

Auch der Übergdng dn Gymndsien soll demndch umgestoltet werden, indem
dds Probejdhr und dds Abschulen noch nicht bestdndenem Probejdhr durch
geeignete Mdßndhmen zur Eignungsfeststellung für Kinder ohne Gymndsiol-
empfehlung ersetzt und die Gymndsien umfdssend bei der Umsetzung unter-
stützt werden.

Entsprechende Konzepte werden derzeit geprüft.

l2. Zieht der Sendt verÖnderte Abschlussprüfungen für den BBR und MSA im Schuljdhr 2021/22
in Erwögung und wenn jd, welche?

Zu 12.: Für die schriftlichen Prüfungen zum Mittleren Schuldbschluss (MSA), die
zeitgleich und inhdltlich identisch mit Brdndenburg durchgeführt werden, und
für die Vergleichenden Arbeiten zum Erreichen der Berufsbildungsreife (BBR)
im Ldnd Berlin wurden dm 19.März 202i für die Schuljdhre 2021/2022 und
2022/2023 dllen Schulleitungen Hinweise zu den Schwerpunkten übermittelt.
Domit erfolgte eine Reduktion der dbzuprüfenden Kompetenzbereiche, um
mehr Lernzeit im Unterricht zu generieren. ZusÖtzlich sind die UmfÖnge der Prü-
fungsorbeiten reduziert worden, um die Schülerinnen und Schüler in der Prü-
fungssitudtion psychisch zu unterstützen.
Im ch erste Fremdsprdche werden im Schuljohr 2021/2022 im Rohmen der
schriftlichen Prüfung zur enNeiterten Berufsbildungsreife und zum mittleren
Schuldbschluss die Kompetenzbereiche Hörverstehen und Leseverstehen
überprüft. Abweichend von ä 34 Absotz l Nummer 3 der Sekunddrstufe I-Ver—
ordnung wird die schriftliche Prüfung nicht durch eine Überprüfung der
Sprechfertigkeit ergönzt. Abweichend von ä 39 Absotz 4 Sdtz i sind im Schul-
jdhr 2021/2022 bei der Durchführung des schriftlichen Teils der Prüfung der ers-
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ten Fremdsprache 105 Minuten anzusetzen. § 39 Absatz 1 Satz 2 der Sekundar-
stufe I-Verordnung findet im Schuljahr 2021/2022 in Bezug auf die Aufgaben
zur schriftlichen Prüfung im Fach erste Fremdsprache mit der Maßgabe An-
wendung, dass die Kompetenzen Schreiben und Sprachmittlung nicht über-
prüft werden. § 40 Absatz 3 der Sekundarstufe I-Verordnung findet im Schul-
jahr 2021/2022 auf die Durchführung der schriftlichen Prüfung im Fach erste
Fremdsprache keine Anwendung.

Die Überprüfung der Sprechfertigkeit findet zu einem von der Schule festzule-
genden Zeitpunkt statt.  Das Ergebnis dieser Überprüfung geht in den mündli-
chen Teil der Jahrgangsnote ein. § 37 Absatz 2, § 38, § 39 Absatz 4 Satz 1 der
Sekundarstufe I-Verordnung finden im Schuljahr 2021/2022 auf die Durchfüh-
rung dieser Überprüfung keine Anwendung.

Der Senat prüft in Abstimmung mit dem Land Brandenburg weitere Anpassun-
gen.

13. Zieht der Senat veränderte Abiturprüfungen für das Schuljahr 2021/22 in Erwägung und
wenn ja, welche?

Zu 13.: Den Schülerinnen und Schülern, die in die Abiturprüfungen 2022 eintre-
ten, werden umfangreiche Hilfestellungen gegeben. Der Senat nutzt hierfür
die mit Beschluss der Kultusministerinnen und Kultusminister vom 21. Dezember
2021 eröffneten Möglichkeiten voll aus. Die Maßnahmen umfassen ein zusätzli-
ches folgenloses Rücktritts- und Wiederholungsrecht, eine größere Anzahl an
Abituraufgaben zur Auswahl, eine Zeitverlängerung bei der Bearbeitung aller
schriftlichen Abiturprüfungen um 30 Minuten sowie ein zusätzliches Wahlrecht
beider Kurshalbjahre in den mündlichen Prüfungen und Konsultationsange-
bote vor den Prüfungen. Die fachlichen Anforderungen des Abiturs hingegen
bleiben unverändert, um den Prüflingen einen mit vorangegangenen und
nachfolgenden Abschlussjahrgängen gleichwertiges Abitur zu gewährleisten.

Berlin, den 4. Februar 2022

In Vertretung
Alexander Slotty
Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie

ten Fremdsprache 105 Minuten anzusetzen. ä 39 Absatz 1 Satz 2 der Sekundar—
stufe I-Verordnung findet im Schuljahr 2021/2022 in Bezug auf die Aufgaben
zur schriftlichen Prüfung im Fach erste Fremdsprache mit der Maßgabe An-
wendung, dass die Kompetenzen Schreiben und Sprachmittlung nicht über-
prüft werden. 53‘ 40 Absatz 3 der Sekundarstufe I-Verordnung findet im Schul-
jahr 2021/2022 auf die Durchführung der schriftlichen Prüfung im Fach erste
Fremdsprache keine Anwendung.

Die Überprüfung der Sprechfertigkeit findet zu einem von der Schule festzule-
genden Zeitpunkt statt. Das Ergebnis dieser Überprüfung geht in den mündli-
chen Teil der Jahrgangsnote ein. 53‘ 37 Absatz 2, 53‘ 38, ä 39 Absatz 4 Satz 1 der
Sekundarstufe I-Verordnung finden im Schuljahr 2021/2022 auf die Durchfüh-
rung dieser Überprüfung keine Anwendung.

Der Senat prüft in Abstimmung mit dem Land Brandenburg weitere Anpassun-
gen.

13. Zieht der Senat verönderte Abiturprüfungen für das Schuljahr 2021/22 in Erwögung und
wenn ja, welche?

Zu 13.: Den Schülerinnen und Schülern, die in die Abiturprüfungen 2022 eintre-
ten, werden umfangreiche Hilfestellungen gegeben. Der Senat nutzt hierfür
die mit Beschluss der Kultusministerinnen und Kultusminister vom 21 . Dezember
2021 eröffneten Möglichkeiten voll aus. Die Maßnahmen umfassen ein zusötzli-
ches folgenloses Rücktritts- und Wiederholungsrecht, eine größere Anzahl an
Abituraufgaben zur Auswahl, eine Zeitverlöngerung bei der Bearbeitung aller
schriftlichen Abiturprüfungen um 30 Minuten sowie ein zusötzliches Wahlrecht
beider Kurshalbjahre in den mündlichen Prüfungen und Konsultationsange-
bote vor den Prüfungen. Die fachlichen Anforderungen des Abiturs hingegen
bleiben unveröndert, um den Prüflingen einen mit vorangegangenen und
nachfolgenden Abschlussjahrgöngen gleichwertiges Abitur zu gewöhrleisten.

Berlin, den 4. Februar 2022

In Vertretung
Alexander Slotty
Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie
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Anlage 1 zur Handreichung I „Sfark frofz Corona“

Die Erfassung der Lernsfände aller Schülerinnen und Schüler ermöglichf Schlussfolgerungen für

das unferrichfliche Vorgehen in einer Lerngruppe und für die individuelle Förderung von

Schülerinnen und Schülern. Dafür biefen sich unferschiedliche Insfrumenfe an, die an Schulen

eigenveranfworflich ausgewählf und eingesefzf werden. Die Auswerfung der Ergebnisse lieferf

Lehrkräffen eine gufe Grundlage für die Berafungsgespräche und die Fesflegung geeignefer

Fördermaßnahmen innerhalb des Unferrichfs oder den Unferrichf ergänzende Maßnahmen mif

Miffeln des Bund-Länder-Programmes.

Folgende jahrgangsbezogenen Insfrumenfe zur Besfimmung von Lernsfänden sfehen kosfenfrei

zur Verfügung.

I‘llflii """”"""'."'-
1 D, LauBe (Lernausgangslage Berlin) LauBe-Heffe zum Ausdruck im

Ma verfügbar ab 02.08.2021 ISQ-Porfal: hffps://www.isq-
bb.de/porfal

Bögen zur Einschäfzung des Maferialdownload “Ermifflung von
Kompefenzsfandes in den Kompefenzsfänden“ unfer:
Fächern D, Ma hffps://www.isq-bb.de/porfal
verfügbar ab 02.08.2021

2 D, ILeA plus Online:
Ma verfügbar ab 09.08.2021 hffps://www.isq-bb.de/porfal

Bögen zur Einschäfzung des Maferialdownload “Ermifflung von
Kompefenzsfandes in den Kompefenzsfänden“ unfer:
Fächern D, Ma hffps://www.isq-bb.de/porfal
verfügbar ab 02.08.2021

3 D, ILeA plus Deufsch, Mafhemafik Online: hffps://www.isq-
Ma, verfügbar ab 09.08.2021 bb.de/porfal
Eng ISO-Lesecheck Online-Tesf zur Lesekompefenz

verfügbar ab 01.09.2021 hffps://www.isq-
bb.de/lesecheck/

VERA 3 regelhaff im Verlauf des www.isq-bb.de/vera3
Schuljahres
Deufsch Lesen, Deufsch Zuhören u.
Mafhemafik

Maferialien zur Maferialdownload “Ermifflung von
Lernsfandserhebung für das Fach Kompefenzsiänden“ unier:
Englisch hffps://www.isq-bb.de/porfal
verfügbar ab 02.08.2021

21



22 

Anlage 1 zur Antwort auf die schriftliche Anfrage S19/10663 
Auszug aus der Handreichung I für allgemeinbildende Schulen

Seite 2 von 8 Anlage 1 zur Antwort auf die schriftliche Anfrage 819/10663 Seite 2 von 8
Auszug aus der Handreichung I für allgemeinbildende Schulen

Bögen zur Einschätzung des Maferialdownload “Ermifflung von
Kompefenzsfandes in den Kompefenzsfänden“ unfer:
Fächern D, Ma, moderne hffps://www.isq-bb.de/porfal
Fremdsprachen

verfügbar ab 02.08.2021
4 D, ILeA plus Deufsch, Mafhemafik Online: hffps://www.isq-

Ma, verfügbar ab 09.08.2021 bb.de/porfal
Eng

ISO-Lesecheck Online-Tesf zur Lesekompefenz
verfügbar ab 01.09.2021 hffps://www.isq-

bb.de/lesecheck/

Maferialien zur Maferialdownload “Ermifflung von
Lernsfandserhebung für das Fach Kompefenzsfänden“ unfer:
Englisch hffps://www.isq-bb.de/porfal
verfügbar ab 02.08.2021
Bögen zur Einschäfzung des Maferialdownload “Ermifflung von
Kompefenzsfandes in den Kompefenzsfänden“ unfer:
Fächern D, Ma, moderne hffps://www.isq-bb.de/porfal
Fremdsprachen
verfügbar ab 02.08.2021

5 D, ILeA plus Online: hffps://www.isq-
Ma, verfügbar ab 09.08.2021 bb.de/porfal
Eng Maferialien zur Maferialdownload “Ermifflung von

Lernsfandserhebung für das Fach Kompefenzsfänden“ unfer:
Englisch hffps://www.isq-bb.de/porfal
verfügbar ab 02.08.2021
Bögen zur Einschäfzung des Maferialdownload “Ermifflung von
Kompefenzsfandes in den Kompefenzsfänden“ unfer:
Fächern D, Ma, moderne hffps://www.isq-bb.de/porfal
Fremdsprachen

verfügbar ab 02.08.2021
6 D, ILeA plus (Deufsch, Mafhemafik) Online: hffps://www.isq-

Ma, verfügbar ab 09.08.2021 bb.de/porfal
Eng Maferialien zur Maferialdownload “Ermifflung von

Lernsfandserhebung für das Fach Kompefenzsfänden“ unfer:
Englisch hffps://www.isq-bb.de/porfal
verfügbar ab 02.08.2021
Bögen zur Einschäfzung des Maferialdownload “Ermifflung von
Kompefenzsfandes in den Kompefenzsfänden“ unfer:

hffps://www.isq-bb.de/porfal
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Fächern D, Ma, moderne
Fremdsprachen
verfügbar ab 2.8.2021

7 D, LAL 7 (Lernausgangslage 7) Druckfassungen für Ma, Eng, Frz,
Ma, Deutsch, Mathematik, 1. Nawi
Eng, Fremdsprache (Englisch,
Frz, Französisch), Naturwissenschaften Online: Lernraum Berlin für Ma,
Naw Eng, Frz, Nawi:
i https://www.lernraum-

berlin.de/lal/_login/

Online: ISO für Deutsch:
https://www.isq-
bb.de/jahrgangsstufe_7/
verfügbar ab 23.8.2021

ILeA plus (Deutsch, Mathematik) Online: https://www.isq-
Jg 6 für lernschwache Schülerinnen bb.de/portal
und Schüler
verfügbar ab 09.08.2021
Bögen zur Einschätzung des Materialdownload “Ermittlung von
Kompetenzstandes in den Kompetenzständen“ unter:
Fächern D, Ma, moderne https://www.isq-bb.de/portal
Fremdsprachen

verfügbar ab 02.08.2021
Aufgabenhefte und Lösungen in Download unter:
den Fächern D, Ma, Eng, Frz https://www.aufgabenbrowser.de
verfügbar ab 02.08.2021 L

8 D, Bögen zur Einschätzung des Materialdownload “Ermittlung von
Ma, Kompetenzstandes in den Kompetenzständen“ unter:
Eng, Fächern D, Ma, moderne https://www.isq-bb.de/portal
Frz Fremdsprachen

verfügbar ab 02.08.2021
Aufgabenhefte und Lösungen in Download unter:
den Fächern D, Ma, Eng, Frz https://www.aufgabenbrowser.de
verfügbar ab 02.08.2021 1

VERA 8 2022 regelhaft im https://www.isq-bb.de/vera8
Verlauf des Schuljahres
Deutsch (Lesen & Orthografie),
Mathematik u. der 1. Fremdsprache
(Hör- und Leseverstehen
verfügbar a 02.08.2021
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9 D, Bögen zur Einschätzung des Maferialdownload “Ermifflung von
Ma, Kompefenzsfandes in den Kompefenzsfänden“ unfer:
Eng, Fächern D, Ma, moderne hffps://www.isq-bb.de/porfal
Frz Fremdsprachen

verfügbar ab 02.08.2021
Aufgabenheffe und Lösungen in Download unfer:
den Fächern D, Ma, Eng, Frz hffps://www.aufgabenbrowser.de

verfügbar ab 02.08.2021 Ä
VERA 8 2021 offen bis zum hffps://www.isq-bb.de/vera8
Beginn der Herbsfferien für Jg. 9
Deufsch (Lesen & Orfhografie),
Mafhemafik u. der 1. Fremdsprache
(Hör- und Leseversfehen)

10 D, Bögen zur Einschäfzung des Maferialdownload “Ermifflung von
Ma, Kompefenzsfandes in den Kompefenzsfänden“ unfer:
Eng, Fächern D, Ma, moderne hffps://www.isq-bb.de/porfal
Frz Fremdsprachen

verfügbar ab 02.08.2021
Aufgabenheffe und Lösungen in Download unfer:
den Fächern D, Ma, Eng, Frz hffps://www.aufgabenbrowser.de
verfügbar ab 02.08.2021 L

E- D, Bögen zur Einschäfzung des Maferialdownload “Ermifflung von
Phase Ma, Kompefenzsfandes in den Kompefenzsfänden“ unfer:

Eng, Fächern D, Ma, moderne hffps://www.isq-bb.de/porfal
Frz Fremdsprachen, Niveausfufe G

verfügbar ab 02.08.2021
Aufgabenheffe und Lösungen in Download unfer:
den Fächern D, Ma, Eng, Frz, hffps://www.aufgabenbrowser.de
Niveausfufe G Ä
verfügbar ab 02.08.2021

Q1 D, Bögen zur Einschäfzung des Maferialdownload “Ermifflung von
nach Ma, Kompefenzsfandes in den Kompefenzsfänden“ unfer:
Jg. 10 Eng, Fächern D, Ma, moderne hffps://www.isq-bb.de/porfal

Frz Fremdsprachen, Niveausfufe H

verfügbar ab 02.08.2021
Aufgabenheffe und Lösungen in
den Fächern D, Ma, Eng, Frz,
Niveausfufe H
verfügbar ab 02.08.2021

Download unfer:
hffps://www.aufgabenbrowser.de
/
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4-10 D, 2 P / Pofenzial und Perspekfive Online:
Ma, onlinebasierfes hffps://2p-plaffform.isq-bb.de/
Eng Diagnoseinsfrumenf zur

Erfassung fachlicher,
mefhodischer und kognifiver
Kompefenzen von neu
zugewanderfen SuS mif geringen
Deufschkennfnissen;
Nufzung auch mif
Regelschülerinnen/-schülern
möglich zur ersfen Erfassung der
Lernsfände vor allem in Ma und
Eng
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Weilere Angebofe zur Diagnose und Förderung in ausgewählfen Bereichen im Fach
Deufsch

Jahrgangsslufen 1-4:
Der Sfolperwörfer-Lesefesf (STOLLE) missf das Lesefempo, die Lesegenauigkeif und das

Leseversföndnis von Ersf- bis Vierfklösslern. Es isf empfehlenswerf, den Sfolperwörfer-Lesefesf in

allen Jahrgangssfufen durchzuführen, um den individuellen Enfwicklungsverlauf sichfbar zu

machen und ggf. Maßnahmen zum Training der Leseflüssigkeif abzuleifen.

Alle benöfigfen Unferlagen können von den Schulen kosfenfrei angeforderf werden:

hilps://www.uni—polsdam.de/de/gsp-deufsch/forschung/siolle.himl

Jahrgangsslufen1-10:
Die Hamburger-Schreibprobe überprüff die Rechfschreibleisfung und erfassf den Zugriff auf die
grundlegenden Rechfschreibsfrafegien. Die Hamburger Schreibprobe isf sowohl für die

Einschöfzung individueller Lernsfönde als auch für die Erhebung klassenbezogener Leisfungen

geeignef. Die Tesfergebnisse sind eine sinnvolle Basis für die individuelle, am Können der

Schülerinnen und Schüler orienfierfe Förderung.

Die regelmäßige Durchführung der Hamburger Schreibprobe eignef sich im Rahmen der

lernprozessbegleifenden Diagnosfik sowohl zur Prövenfion von Lese- und

Rechfschreibschwierigkeifen (LRS) als auch zur Ableifung individueller Fördermaßnahmen zur

Enfwicklung der Rechfschreibkompefenz.

Kompefenzorienfierfe Aufgaben
Im ISQ-Aufgabenbrowser (hffps://www.aufgabenbrowser.de/) finden sich Aufgaben der
Vergleichsarbeifen (VERA 3 und VERA 8) in digifaler Form. Diese erprobfen und didakfisch
kommenfierfen Aufgaben können in vielfölfigen Sifuafionen und auf unferschiedlichen

Kompefenzniveaus im Unferrichf eingesefzf werden: Zu Diagnosezwecken im Rahmen einer

eigenen Lernsfandserfassung, zur Förderung von Kompefenzen mif den didakfischen Hinweisen

zur Weilerarbeif oder auch als Anregung für Klassenarbeifen und zu Übungszwecken.

Das Porfal hffps://orfhografiefrainer.nef biefef Kompefenzfesfs und Übungen zum Thema
Rechfschreibfraining ab Klassensfufe 5. Empfohlene Trainingsplöne ermöglichen eine
forflaufende Förderung, die den individuellen Lernforfschriff der Schülerinnen und Schüler
aufomafisch auswerfef, dokumenfierf und die Kompefenzenfwicklung ablesbar machf.
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Weilere Angebofe zur Diagnose und Förderung in ausgewöhlfen Bereichen im Fach
Mafhemafik

Jahrgangsslufen1-10:
Maferialien zur Diagnose und Förderung im Mafhemafikunferrichf „Größen und Messen“ und

„Dafen und Zufall“ werden vom LISUM Berlin-Brandenburg bereifgesfellf (jeweils ein Ordner an

jeder Schule und zum Download auf dem Bildungsserver Berlin Brandenburg

(hffps://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/unferrichf/faecher/mafhemafik-
nafurwissenschaffen/mafhemafik/unferrichfsmaferialien-und-fachfhemen/l-maferialien-zu-den-

fhemen-des-rlp-l-’IO/sekundarsfufe-i/maferialien-zur-diagnose-und-foerderung-im-

mafhemafikunferrichf)
Die vorliegenden Maferialien zu den Leifideen „Größen und Messen“ und „Dafen und Zufall“

besfehen jeweils aus drei Teilen: Dem didakfische Teil mif einen Überblick über die inhalflichen

und didakfischen Schwerpunkfe der jeweiligen Leifidee. Die Diagnoseaufgaben wurden passend

zu den im Rahmenlehrplan ’I—’IO ausgewiesenen Sfandards enfwickelf. Die Förderkarfei enfhölf

passgenaue Fördermaferialien.

ab Jahrgangsslufe 3:
Mafhe sicher können (Deufsches Zenfrum für Lehrerbildung Mafhemafik (DZLMj), Nafürliche
m(umfangreiche Diagnose und Fördermaferialien zum kosfenlosen Download:

hffps://mafhe-sicher-koennen.dzlm.de/maferial-primar/über-das-maferial).
Besfehend aus mehreren Bausfeinen aus dem Bereich der nafürlichen Zahlen, können mif Hilfe

verschiedener Sfandorfbesfimmungen die Basiskompefenzen der ganzen Klasse erhoben werden.

Anschließend werden diese mifhilfe von Auswerfungshilfen der Handreichung ausgewerfef und in

passgenaue Fördereinheifen umgesefzf.

ab Jahrgangsslufe 4:
Mafhe sicher können (DZLM), Sachrechnen (umfangreiche Diagnose und Fördermaferialien zum

kosfenlosen Download: hffps://mafhe-sicher-koennen.dzlm.de/maferial-sek/sachrechnen)

Besfehend aus mehreren Bausfeinen aus dem Bereich der nafürlichen Zahlen, können mif Hilfe

verschiedener Sfandorfbesfimmungen die Basiskompefenzen der ganzen Klasse erhoben werden.

Anschließend werden diese mifhilfe von Auswerfungshilfen der Handreichung ausgewerfef und in

passgenaue Fördereinheifen umgesefzf.

ab Jahrgangsslufe 6:
Mafhe sicher können (DZLM), Brüche, Prozenfe, Dezimalzahlen (umfangreiche Diagnose und
Fördermaferialien zum kosfenlosen Download: hffps://mafhe-sicher-
koennen.dzlm.de/maferial/inhalfe-der-diagnose-und-förderbausfeine/online-maferial-zum-
inhalfsbereich-brüche-prozenfe)
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Besfehend aus mehreren Bausfeinen aus dem Bereich der Brüche, Prozenfe, Dezimalzahlen,

können mif Hilfe verschiedener Sfandorfbesfimmungen die Basiskompefenzen der ganzen Klasse

erhoben werden. Anschließend werden diese mifhilfe von Auswerfungshilfen der Handreichung

ausgewerfef und in passgenaue Fördereinheifen umgesefzf.

Kompelenzorienlierle Aufgaben
Im ISO-Aufgabenbrowser (hffps://www.aufgabenbrowser.de/) finden sich Aufgaben der
Vergleichsarbeifen (VERA 3 und VERA 8) in digifaler Form. Diese erprobfen und didakfisch
kommenfierfen Aufgaben können in vielfölfigen Sifuafionen und auf unferschiedlichen

Kompefenzniveaus im Unferrichf eingesefzf werden: Zu Diagnosezwecken im Rahmen einer

Lernsfandserfassung, zur Förderung von Kompefenzen mif den didakfischen Hinweisen zur

Weilerarbeif oder auch als Anregung für Klassenarbeifen und zu Übungszwecken. Neben den

VERA-Aufgaben finden sich im Aufgabenbrowser auch Mafhemafikaufgaben für den MSA und die
BBR.

Diagnosemalerialien bei Schwierigkeilen im Rechnen:
ab Jahrgangssfufe 2:
0 Auf dem Weg zum denkenden Rechnen. Diagnose- und Förderkarfei mif Anregungen für die

Diagnose und Förderung von Schülerinnen und Schülern mif Rechenschwierigkeifen (seif 2019

an den Schulen mif 3-4 Exempl. vorhanden, außerdem auf dem Bildungsserver zum Download:

hffps://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/iminf-grundschule-mafhe-maferialien/) Werden
frofz individueller Förderung im Unferrichf unzureichende Lernforfschriffe erzielf, so isf von

Schwierigkeifen im Rechnen auszugehen und eine enfsprechende prozessorienfierfe Diagnosfik

durchzuführen. Die Karfei beinhalfef Tesf- und Arbeifskarfen, die sich aufeinander beziehen. In

den Tesfkarfen gehf es darum herauszufinden, an welcher Sfelle die Förderung ansefzen muss.

Die enfsprechenden Arbeifskarfen beinhalfen darauf bezogenes Hinfergrundwissen, Tipps zur

Beobachfung und geben praxiserprobfe Beispiele und Hinweise für passgenaue

Förderangebofe.

o Erfolgreich Rechnen lernen. Prövenfion von Schwierigkeifen-Diagnose-Förderung (’I

Prinfexemplar an der Schule vorhanden, als Handreichung zum Download auf dem

Bildungsserver:

hiips://www.berlin.de/sen/bildung/schule/foerderung/lernschwierigkeifen/rechenschwierigke

m)
Die Handreichung enfhölf einen Diagnosebogen mif einer sfrukfurierfen Sammlung von

Aufgabensfellungen zur verfiefenden Diagnosfik. In den nachfolgenden Auswerfungshinweisen

werden mögliche Schüleranfworfen und Beobachfungen dargesfellf sowie passende

Folgerungen und Hinweise für eine diagnosegesfüfzfe Förderung gegeben. Der anschließende

Teil der Handreichung sfellf eine Sammlung von konkrefen Förderaufgaben vor, die die

Durchführung der individuellen Förderung von Schülerinnen und Schüler mif besonderen

Schwierigkeifen beim Rechnenlernen unfersfüfzf.
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Anlage: Übersicht der Instrumente zur Identifizierung von
Lernrückstanden nach Bildungsg'angen

Instrument Einsatz

Lernstandsbericht Feststellung von personalen, sozialen Kompetenzen
sowie Sprachkompetenz Deutsch

2P | Potenzial & Perspektive Feststellung von personalen, sozialen Kompetenzen
sowie Kompetenzen Kernföcher (De, Ma, Eng)

rierte Berufsausbildu.A)
2P | Potenzial & Perspektive Regelschüler/-innen mit Migrationshintergrund:

Feststellung von personalen, sozialen Kompetenzen
sowie Kompetenzen Kernföcher (De, Ma, Eng)

IBA Lernstandserhebungen Kompetenzen Deutsch/Kommunikation
Kompetenzen Mathematik
Kompetenzen Englisch

Bögen zur Einschätzung des Kompetenzstandes
(Niveau G)

Kompetenzen Kernföcher (De, Ma, Eng)

verfügbar ab 02.08.2021
IBA Kann-Listen Kompetenzen Deutsch/Kommunikation
verfügbar ab 09.08.2021 Kompetenzen Mathematik

Kompetenzen Englisch
berufsfeldbezogene Kompetenzen

IBA-Zertifikate Feststellung von personalen, sozialen Kompetenzen
IBA-Protokoll
Entwicklungsgespröch

Feststellung von personalen, sozialen Kompetenzen

rufsschule
Eignungsfeststellung über den Sprachstand Sprachkompetenz Deutsch im Eingang für BAMF

geförderte Berufssprachkurse für Auszubildende mit
Migrationshintergrund

2P | Potenzial & Perspektive Regelschüler/-innen mit Migrationshintergrund:
Feststellung von personalen, sozialen Kompetenzen
sowie Kompetenzen Kernföcher (De, Ma, Eng)

IBA Lernstandserhebungen Kompetenzen Deutsch/Kommunikation
Kompetenzen Mathematik
Kompetenzen Englisch

Bögen zur Einschätzung des Kompetenzstandes
(Niveau G)

Kompetenzen Kernföcher (De, Ma, Eng)

verfügbar ab 02.08.2021
IBA Kann-Listen Kompetenzen Deutsch/Kommunikation
verfügbar ab 09.08.2021 Kompetenzen Mathematik

Kompetenzen Englisch
berufsfeldbezogene Kompetenzen

IBA-Zertifikate Feststellung von personalen, sozialen Kompetenzen
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IBA-Protokoll
Entwicklungsgespräch

Feststellung von personalen, sozialen Kompetenzen

Kann-Listen fach-/lernfeldspezifische Kompetenzen

Portfolio je nach Einsatz: fach-/lernfeld-/berufs-spezifische
Kompetenzen

fsfachsch j-

Sprachstandfeststellung Sprachkompetenz Deutsch für Studierende in der
Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz mit
Migrationshintergrund

2P | Potenzial & Perspektive Regelschüler/-innen mit Migrationshintergrund:
Feststellung von personalen, sozialen Kompetenzen
sowie Kompetenzen Kernfächer (De, Ma, Eng)

IBA Lernstandserhebungen Kompetenzen Deutsch/Kommunikation
Kompetenzen Mathematik
Kompetenzen Englisch

Bögen zur Einschätzung des Kompetenzstandes
(Niveau G)

Kompetenzen Kernfächer (De, Ma, Eng)

verfügbar ab 02.08.2021
IBA Kann-Listen Kompetenzen Deutsch/Kommunikation
verfügbar ab 09.08.2021 Kompetenzen Mathematik

Kompetenzen Englisch
berufsfeldbezogene Kompetenzen

IBA-Zertifikate Feststellung von personalen, sozialen Kompetenzen
IBA-Protokoll
Entwicklungsgespräch

Feststellung von personalen, sozialen Kompetenzen

Kann-Listen fach-/lernfeldspezifische Kompetenzen
Portfolio

Sprachstandfeststellung

je nach Einsatz: fach-/lernfeld-/ berufs-spezifische
Kompetenzen

Sprachkompetenz Deutsch für Studierende in der
Fachschule für Sozialpädagogik mit
Migrationshintergrund

Kann-Listen fach-/lernfeldspezifische Kompetenzen
Portfolio je nach Einsatz: fach-/lernfeld-/berufs-spezifische

Kompetenzen
Bögen zur Einschätzung des Kompetenzstandes
(Niveau G oder H)

Kompetenzen Kernfächer (De, Ma, Eng)

verfügbar ab 02.08.2021
Kann-Listen fach-/fachrichtungsspezifische Kompetenzen
Portfolio fach-/fachrichtungsspezifische Kompetenzen
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fsoberschule
Bögen zur Einschätzung des Kompetenzstondes Kompetenzen Kernföcher (De, Mo, Eng)
(Niveou G oder H)
verfügbar ob 02.08.2021
Konn-Listen fach-Hochrichtungs-/schwerpunkt-spezifische

Kompetenzen
Portfolio fach-Hochrichtungs-/schwerpunkt-spezifische

Kompetenzen

Euflichessvmnasiu- -_
Bögen zur Einschätzung des Kompetenzstondes Kompetenzen Kernföcher (De, Mo, Eng)
(Niveou G oder H)
verfügbar ob 02.08.2021
Konn-Listen fach-Hochrichtungsspezifische Kompetenzen
Portfolio fach-Hochrichtungsspezifische Kompetenzen


